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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Zusammenhang mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, wel-

ches am 24. Oktober 2015 in Kraft getreten ist, wurde auch die Integrati-

onskursverordnung geändert. Diese Änderungen traten am 28. Oktober 

2015 in Kraft (BGBl. I 1789). 

 

Neben den bereits im Trägerrundschreiben 06/15 mitgeteilten Änderun-

gen durch die Neufassung des § 44 Absatz 4 Satz 2 AufenthG in Bezug 

auf die Öffnung der Integrationskurse für die dort genannten Zielgruppen 

enthält die Integrationskursverordnung weitere Änderungen. Diese be-

treffen insbesondere die Neuregelung der Fahrtkostenvergütung sowie 

den Kostenbeitrag.  

 

In diesem Zusammenhang teile ich Ihnen mit, dass ab dem 01.01.2016 

der Kostenerstattungssatz für die Durchführung von Integrationskursen 

auf 3,10 Euro pro Teilnehmer und Unterrichtseinheit erhöht wird.  

 

Mit der Erhöhung des Kostenerstattungssatzes ist die Erwartung ver-

knüpft, dass sich die Lehrkräftevergütung insgesamt verbessert. Bisher 

hat das Bundesamt eine auf ein Jahr befristete Zulassung ausgesprochen, 

wenn ein Honorar von weniger als 20 Euro pro Unterrichtseinheit an die 

Lehrkraft gezahlt wurde. Künftig wird diese Grenze bei 23 Euro liegen.  

 

Hinsichtlich der konkreten Regelungen verweise ich auf die beigefügten 

Anlagen 1 und 2.  
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Eine Textfassung der gültigen Integrationskursverordnung, in der die 

zum 28. Oktober 2015 in Kraft getretenen Änderungen farblich hervor-

gehoben sind, erhalten Sie in der Anlage 3.  

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen für die bisherige gute 

Zusammenarbeit und Unterstützung ganz herzlich zu danken. Schon jetzt 

wünsche ich Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein 

gutes neues Jahr.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Gez. Regina Jordan 

Abteilungsleiterin Integration und Gesellschaftlicher Zusammenhalt 


